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Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Durchführung der
Ausführungsanweisung zur Verordnung über das Schornstein-
segerwesen.

Oldenburg , den 27. Juni 1935.

Auf Grund der Ausführungsanweisung zur Verord¬
nung über das Schornsteinfegerwesen vom 15. April 1935
(R.E. Bl . I S . 523) wird folgendes bestimmt:
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Höhere Verwaltungsbehörden sind:
im Landesteil Oldenburg der Minister des Innern,
in den Landesteilen Lübeck und Birkenfeld der Regie¬

rungspräsident.

8 2.
Untere Verwaltungsbehörden sind',

im Landesteil Oldenburg die Amtshauptleute und die
Oberbürgermeister,

im Landesteil Lübeck der Regierungspräsident,
im Landesteil Birkenfeld der Amtsbürgermeister bezw. der

Bürgermeister der Stadtgemeinde Idar -Oberstein.

8 3-

Gegen den Widerruf der Bestellung durch die höhere
Verwaltungsbehörde ist innerhalb von 14 Tagen nach
Zustellung im Landesteil Oldenburg die Klage beim
Oberverwaltungsgericht , in den Landesteilen Lübeck und
Birkenfeld die Klage bei dem zuständigen Verwaltungs¬
gericht des Landesteils gegeben.

8 4.

Diese Bestimmungen treten mit dem Tage der Ver¬
kündung in Kraft.

Oldenburg , den 27. Juni 1935.

Staatsininisterium.
Paul y.
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Nr. 54.

Verordnung für den Landesteil Oldenburg, betreffend Enteignung
zur Schaffung von Einrichtungen für das Flugwesen bei dem
städtischen Flugplatz auf der Aleranderheide bei Oldenburg.

Oldenburg, den 1. Juli 1935.

Auf Grund des Enteignungsgesetzes vom 21. April
1897, Artikel 2 und 6, verordnet das Staatsministerium:

Das angeführte Gesetz findet Anwendung auf Ent¬
eignungen zur Schaffung von Einrichtungen für das
Flugwesen bei dem städtischen Flugplatz auf der
Aleranderheide bei Oldenburg.

Entschädigungsverpflichtet ist der Reichs-(Luftfahrt -)
Fiskus.

Diese Verordnung tritt mit der Verkündung in
Kraft.

Oldenburg , dm 1. Juli 1935.

Staatsmlnisteriuitt.
(Siegel .) Pauly.

vr . Grube.
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